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I gsvorsch ritten

Bei subventionierten Wohnungen ist in

den Subventionsbestimmmungen zwingend

vorgeschrieben, wie viele Personen

in einer Genossenschaftswohnung
leben müssen. Im freitragenden
Wohnungsbau bedürfen solche Bestimmungen

einer statutarischen Grundlage und
einer ausführlichen Regelung in einem
Reglement.

Oft ist der Vermieter nicht daran interessiert,

wieviel Personen in der vermieteten

Wohnung leben; wenn nur die Miete
bezahlt wird. Und je weniger Leute sich in der

Wohnung aufhalten, desto weniger wird sie

abgenützt. Im Gegensatz dazu sind viele

Genossenschaftswohnungen im subventionierten

und auch im freitragenden
Wohnungsbau Familienwohnungen. Es spielt
also eine Rolle, wie viele Personen in der

Wohnung leben oder ob ein volljähriges
Kind auszieht oder ein Wohnpartner
verstirbt.

Im subventionierten Wohnungsbau
Hier schreiben die Subventionsvorschriften

genau vor, wie viele Personen in der Wohnung

leben müssen und welche
verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen
allenfalls bestehen müssen. In
Familienwohnungen muss mindestens ein Elternteil
mit mindestens einem Kind leben.

Konkubinatspaare sind verheirateten Paaren

gleichgestellt. Oft wird verlangt, dass die
Zahl der im gemeinsamen Haushalt lebenden

Personen mindestens der Zimmerzahl
entspricht. In einer anderen Subventionskategorie

mag eine Belegung durch eine Person

weniger genügen, als Zimmer vorhanden

sind. Bei den WEG-Wohnungen wird
die Zusatzverbilligung für Wohnungen
gewährt, die höchstens ein Zimmer mehr als

Bewohner, bei Haushalten mit einem
minderjährigen Kind höchstens zwei Zimmer
mehr aufweisen.

Bei Unterbelegung sind in der Stadt Zürich
verschiedene Sanktionen vorgesehen. An
erster Stelle steht die Bezahlung eines

Unterbelegungszuschlages, d.h. eines Zuschlages

zum Mietzins, der die Unterbelegung
ausgleichen soll. Unterbelegungszuschläge
sind entweder eine vorläufige Massnahme
bis zur Behebung der Unterbelegung oder
eine definitive Sanktion in gewissen
Ausnahmesituationen (Beispiel: ein Zimmer
von weniger als 10 m2 oder ein gefangenes

Zimmer). Sobald eine zumutbare kleinere

Wohnung frei wird, muss der Mieter/die
Mieterin in diese wechseln. Eine Kündigung

der Wohnung wird dann ausgesprochen,

wenn sich der Mieter oder die Mieterin

weigert, einen Zusatzvertrag über die

Leistung eines Unterbelegungsbeitrages
abzuschliessen, aber auch wenn eine
zumutbare kleinere Wohnung zweimal abgelehnt

wird. Ob eine Wohnung zumutbar
ist, muss im Einzelfall jedoch nach objektiven

Kriterien entschieden werden.

Im freitragenden Wohnungsbau
Die Genossenschaft kann den Begriff der

Unterbelegung selber festlegen. Bei den

meisten Genossenschaften wird ein «freies»

Zimmer toleriert, bei einigen auch zwei

(Beispiel: «Unterbesetzung liegt vor bei

Wohnungen mit mehr als drei Zimmern in
Mehrfamilienhäusern, wenn die Zimmerzahl

grösser ist als die Personenzahl plus
zwei»). Zu empfehlen ist, Zimmer mit einer
Fläche unter 10 m2 nicht mitzuzählen.
Gleichfalls bestimmen kann die Genossenschaft,

was unter «Bewohner» einer Wohnung

zu verstehen ist, d.h. insbesondere
ob Wochenaufenthalter, beispielsweise
erwachsene Kinder, die auswärts studieren,
weiterhin mitgezählt werden. Möglich ist
auch eine unterschiedliche Regelung der

Unterbelegung bei Einfamilienhäusern und
bei Wohnungen.

Eine Unterbelegungsregelung muss in den

Statuten verankert sein. Ungenügend ist
somit ein Reglement ohne statutarische

Grundlage oder gar eine schon immer
geübte Praxis von Vorstandsbeschlüssen.
Die Statuten räumen dem Mitglied nämlich
einen Anspruch auf die Benützung einer

Wohnung ein. Unterbelegungsvorschriften
schränken diesen Anspruch ein und müssen
sich deshalb in den Grundsätzen ebenfalls

aus den Statuten ergeben. Eine solche

Einschränkung stellt insbesondere die Pflicht
zum Wohnungswechsel dar. Auch
Unterbelegungsbeiträge bedürfen einer statutarischen

Grundlage, aber aus einem anderen

Grund. Nach Gesetz müssen sämtliche
Pflichten der Mitglieder zu Geld- oder
anderen Leistungen in den Statuten geregelt
sein. Es genügt auch nicht, dass die

Statutenbestimmung lediglich den Grundsatz
festhält, dass Unterbelegungsbeiträge zu
zahlen sind. Sie muss sich auch über Art
und Höhe solcher Zahlungen aussprechen,
wobei lediglich erforderlich ist, dass ein

zukünftiges Mitglied seine künftige
Beitragspflicht abschätzen kann. Einzelheiten
können in einem Reglement festgehalten
werden. Es empfiehlt sich, auch die Kündigung

bei Nichtbezahlung der
Unterbelegungsbeiträge oder bei Verweigerung des

Wohnungswechsels in die Statuten
aufzunehmen, obwohl eine Kündigung wohl
auch auf allgemeine Bestimmungen bzw.

auf eine Verletzung statutarischer Pflichten

gestützt werden könnte. Zum Erlass des Re-

glementes ist je nach Statutenbestimmung
die Generalversammlung oder der Vorstand

zuständig.

Der Rechtsdienst des SVW hat sich eingehend

mit Unterbelegungsregelungen
befasst. Die Grundlagen dazu befinden sich in
den Musterstatuten in Art. 4 Abs. 2 Satz 2

und in Art. 35 Abs. 2. ¦
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